
Gemeinde Zwiefalten    

Landkreis Reutlingen 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
1. Satzung zur Änderung  

der Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung  

vom 18. Oktober 2023  
(1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des  

Bestattungsgesetzes vom 21. Juli 1970 (GBL.S. 395, 458) zuletzt geändert am 03. Februar 2021 

(GBL. S. 55) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

vom 24. Juli 2000 (GBL. S.581, ber. S 698) zuletzt geändert am 12. November 2024 (GBL. Nr. 

98) sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vom           

17. März 2005 (GBL. S. 206) zuletzt geändert am 17. Dezember 2020 (GBL. S. 1233) hat der 

Gemeinderat Zwiefalten am 25. Juni 2025 folgende  

 

1. Satzung zur Änderung der Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung 

 vom 18. Oktober 2023 

 

beschlossen: 

§ 1 

Änderung Allgemeines 

 

(1) § 10 Abs. 1 Ziffern Nr. 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 der Friedhofsordnung wird wie folgt 

neu gefasst: 

 

4. Urnengemeinschafts-Reihengrab im Urnengrabfeld/Blumengrab 

5. Urnengemeinschafts-Reihengrab im Baumgrab Typ 1 (Grabplatte) 

6. Urnengemeinschafts-Reihengrab im Baumgrab Typ 2 (Grabstein) 

8. Urnenreihengrab (Erdgrab /Grabstein)  

12. Urnengemeinschafts-Wahlgrab im Urnengrabfeld/Blumengrab 

13. Urnengemeinschafts-Wahlgrab im Baumgrab Typ 1 (Grabplatte) 

14.  Urnengemeinschafts-Wahlgrab im Baumgrab Typ 2 (Grabstein) 

15. Urnenwahlgrab (Erdgrab/Grabstein) 

 

§ 2 

Änderung besonderer Gestaltungsvorschriften 

 

(1) § 14 Abs. 1 Satz 1 der Friedhofsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

Grabmale bei Erdgräbern dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 

 

(2) § 14 Abs. 2 Satz 1 der Friedhofsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

Grabeinfassungen bei Erdgräbern dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 

 

(3) § 14 Abs. 5 Spiegelstrich 1,2 und 3 der Friedhofsordnung erhält folgende Ergänzung:  

* Beim Baumgrab Typ 1, beim Blumengrab und im Urnengarten    

nur liegende Grabmale bis zu 0,16 m² Ansichtsfläche (0,40 m x 0,40 m). 

•       Beim Baumgrab Typ 2 nur Grabsteine (Breite 0,40 m x Höhe 0,80 m) 

•       Beim Urnenerdgrab nur Grabsteine (Breite 0,40 m x Höhe 0,80 m)   



 

(4) § 14 Abs. 7 Satz 1 der Friedhofsordnung wird wie folgt neu gefasst und um Satz 2  

ergänzt:  

 Für die Gestaltung der Grabplatten bei den Urnengemeinschaftsgräbern (Urnengarten, 

Urnengrabfeld/Blumengrab, Baumgrab Typ 1) gelten die Regelungen von Abs. 6 Nr. 

1-3 entsprechend.   

  Bei Baumgrab Typ 2 gelten die Regelungen von Abs. 6 Nr. 3 entsprechend.  

 

§ 3 

Änderung Unterhaltungsregelung 

 

(1) § 17 Abs. 2 Satz 1 der Friedhofsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

 Die Unterhaltung der Urnengemeinschaftsgräber (Urnengarten, Urnengrabfeld/ 

Blumengrab, Baumgrab Typ 1 und Baumgrab Typ 2, Grabfeld Sternenkinder) obliegt 

der Gemeinde.  

 

§ 4 

Änderung Gebührenverzeichnis 

 

(1) Das Gebührenverzeichnis wird wie folgt neu gefasst: 

 

 

Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung vom 25. Juni 2025 

Gültig ab 01. Juli 2025 

 

-GEBÜHRENVERZEICHNIS –  

 

Nr.      Amtshandlung/Gebührentatbestand         Gebühr 

 

I. Grabnutzungsgebühren – Erwerb von Nutzungsgebühren an Grabstätten 

 

1. Reihengräber 

1.1 Erdreihengräber          

1.1.1  für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren           1.110,00 € 

1.1.2 für Personen unter 6 Jahren               530,00 €             

1.2 Urnenreihengräber 

1.2.1  Urnenreihennische (Stele)                     1.340,00 €   

1.3 Urnengemeinschaftsgräber/- grabfelder 

 1.3.1.  Urnengarten (Einzelplatz im Urnengemeinschaftsgrab mit Grabplatte)    2.360,00 €   

 1.3.2   Urnengrabfeld (Einzelplatz im Urnengemeinschaftsgrab/Blumengrab mit Grabplatte)   1.070,00 € 

1.4 Baumgräber 

 1.4.1.   Baumgrab Typ 1 (Einzelplatz im Baumgrab mit Grabplatte)      1.420,00 € 

 1.4.2  Baumgrab Typ 2 (Einzelplatz im Baumgrab mit Fundament/Grabstein nicht enthalten) 1.960,00 €  

1.5 Sternenkinder 

 1.5.1. Sternenkindergrab (Tot- und Fehlgeburten)           650,00 €  

1.6 Urnenerdgrab 

1.6.1.   Urnenerdgrab  (Einzelplatz mit Einfassung/Fundament und Grabstein nicht enthalten)   1.150,00 € 

 

 

 

 



Nr.      Amtshandlung/Gebührentatbestand         Gebühr 

 

2. Wahlgräber 

 

2.1 Einfachgrabfläche 

          2.1.1 Einfachtief (Sonderbuch)          2.380,00 €  

 2.1.2. Doppeltief            2.860,00 € 

2.2. Doppelgrabfläche 

 2.2.1 Einfachtief             3.210,00 € 

 2.2.2. Doppeltief             4.010,00 €  

2.3 Dreifachgrabfläche 

 2.3.1 Einfachtief               3.940,00 €  

 2.3.2. Doppeltief             5.040,00 € 

2.4 Vierfachgrabfläche 

 2.4.1 Einfachtief (Sonderbuch)         4.670,00 €  

2.5 Urnenwahlgräber 

 2.5.1 Urnenwahlnische (Stele) doppelt         2.310,00 € 

2.6 Urnengemeinschaftsgrabfelder 

 2.6.1 Urnengarten (Doppelbelegung im Urnengemeinschaftsgrab mit Grabplatte)      4.070,00 €  

2.7. Baumgräber  

 2.7.1 Baumgrab Typ 1 (Doppelbelegung im Baumgrab mit Grabplatte)       2.420,00 € 

2.7.2    Baumgrab Typ 2 (Doppelbelegung im Baumgrab mit Fund./Grabstein nicht enthalten)      3.220,00 €  

2.8. Urnenerdgrab 

2.8.1   Urnenerdgrab (Doppelbelegung mit Einfassung/Fundament und Grabstein nicht enthalten)     2.110,00 € 

 

II. Grabnutzungsgebühren – Verlängerung von Nutzungsrechten 

 

1. Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts  

1.1.   Für die Dauer einer Nutzungsperiode bei Kindergräbern, Sternenkindern und Wahl-

gräbern wie bei I. Ziffern 1.1.2 ,  1.5.1 und bei 2.1 bis 2.8  

1.2  Für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutz-

ungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet. 

 

III. Bestattungsgebühren 

 

1. Bestattung 

1.1 von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren     530,00 € 

1.2 von Personen unter 6 Jahren                  280,00 €  

1.3 von Tot- und Fehlgeburten       150,00 € 

 1.4 ein Zuschlag zu 2.1 bis 2.3 für Tieferlegung     240,00 €  

2. Beisetzung von Aschen 

2.1 im Erdgrab           280,00 € 

2.1 in der Urnenstele         150,00 € 

 

3. Sonstige Leistungen 

 3.1 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen,            Abrechnung 

 Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangener Stunde          nach aktuellem 
           Stundensatz Bauhof  

 3.2 Zuschlag zu 3.1 in besonders erschwerten Fällen                50% 

 

 



Nr.      Amtshandlung/Gebührentatbestand         Gebühr 

 

IV. Benutzungsgebühren 

 

1. Benutzung der Friedhofsräumlichkeiten 

 1.1 Benutzung der Friedhofskapelle                                      280,00 €  

 1.2 Benutzung der Leichenhalle             140,00 € 

                   

V. Verwaltungsgebühren 

 1.1.  Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 

  1.11.  Einzelfall                     20,00 €        

  1.12.  Befristete Zulassung                      40,00 €  

 1.2   Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege                   30,00 €  

 1.3    Sonstige gewerbliche Tätigkeit                    30,00 € 

 1.4    Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen                   80,00 €  

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Juli 2025 in Kraft. 

 

Zwiefalten, den 25. Juni 2025 

 

gez. 

Alexandra Hepp 

Bürgermeisterin  

 

 

 

 

Hinweis gem. § 4 Abs. 4 GemO 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung in 

Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 

dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 

innerhalbeines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 

gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 

gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

 

Zwiefalten, den 03. Juli 2025 

  

gez. 

Alexandra Hepp 

Bürgermeisterin  

 


